
Erdulden der Maßnahme steht dabei nicht im Mittelpunkt.
Vielmehr wird dem Betroffenen selbst ein Misstrauen ent-
gegengebracht.77 Wiederholen sich diese Stigmatisierungen
im Alltag, ergibt sich für Betroffene auch das Gefühl, vom
Staat nicht als gleichberechtigter Bürger anerkannt zu wer-
den.78 Wenn bei den Betroffenen der Eindruck des Musters
bei den Kontrollen entsteht, fühlen sie sich ausgegrenzt und
sehen sich in ihren gesellschaftlichen Rollenerwartungen ver-
festigt.79 Dies kann wiederum zu nicht unerheblichen psy-
chischen Beeinträchtigungen und der Minderung des Selbst-
wertgefühles führen.

E. FAZIT

Die Einbeziehung von interdisziplinärem Wissen in die ju-
ristische Fallbearbeitung hat am Beispiel von Racial Profiling
gezeigt, dass sie die rechtlich-normativen Bewertungs-
maßstäbe sinnvoll ergänzen kann. Der Erkenntniswert liegt
hier vor allem in der Herausarbeitung der Zusammenhänge
zwischen den nachteiligen Effekten von rassistischer Diskri-
minierung und den Faktoren, die diese herbeiführen kön-
nen.80 Es hat sich gezeigt, dass auf dieser Grundlage nicht
nur die kritische Diskussion um das Verständnis und eine
Ersetzung des Begriffs „Rasse“ im Grundgesetz stattgefun-
den hat, sondern dass auch die Reform des BPolG im Hin-
blick auf die Unterbindung von Racial Profiling unter Be-
rücksichtigung der Feststellungen zu Ursachen und Effekten
von rassistischer Diskriminierung durch Polizeimaßnahmen
entstanden ist. Unabhängig von der Diskussion über die
Forderung einer Grundgesetzänderung, hat die vorliegende
interdisziplinäre Untersuchung des Begriffs „Rasse“ im
Recht dessen Vielschichtigkeit verdeutlicht, sowie dessen
Anwendbarkeit im Rahmen des Grundrechtsschutzes, an
dem das Verwaltungsrecht zu messen ist, kritisch beleuchtet.

Aufgrund der vielseitigen, in der Rechtswissenschaft teilwei-
se noch unbeachteten Aspekte bei Racial Profiling und der
bisher überschaubaren Kasuistik sind in Rechtsprechung,
Rechtswissenschaft und Gesetzgebung noch weitere Ent-
wicklungen zu erwarten. In diesen Verlauf reiht sich auch
die anstehende Reform des BPolG in Bezug auf verdachts-
unabhängige Personenkontrollen ein, als Resultat der Ein-
beziehung interdisziplinärer Erkenntnisse in den juristischen
Diskurs. Die Änderungen des BPolG nehmen zwar keine
Änderung materiell-rechtlicher Befugnisse vor, versuchen
aber Racial Profiling entgegenzuwirken. Weil dies bereits
verfassungsrechtlich untersagt ist, hat die Ausformulierung
des Verbots einer Auswahl von Personen nach einem Diffe-
renzierungsmerkmal des Art. 3 III 1 GG in § 23 II 2
BPolG-E überwiegend deskriptive Wirkung und konkreti-
siert die Anforderungen an ein rechtmäßiges (Auswahl-)Er-
messen.81 Der Effekt der Neuregelungen wird vor dem Hin-
tergrund der Kritik an den Befugnissen der Personen-
kontrollen daher als nur bedingt angesehen.82 Dies gilt auch
für das Instrument einer Kontrollquittung (§ 23 II 3–5
BPolG‑E), die allerdings als Ausdruck des verfahrensbezo-
genen Grundrechtsschutzes dazu beitragen kann, Fällen von
Racial Profiling vorzubeugen, Rechtssicherheit zu schaffen
und die Anzahl der verdachtsunabhängigen Personenkon-
trollen insgesamt zu reduzieren.83

77 Pettersson ZAR 2019, 301 (304).
78 Liebscher Rasse im Recht, 2021, S. 439; Liebscher NJW 2016, 2779 (2781).
79 Pettersson ZAR 2019, 301 (304).
80 Vgl. explizit für den Aspekt der strukturellen Diskriminierung, Froese/Thym/

Markard Grundgesetz 2022, S. 173.
81 Barczak ZRP 2023, 149 (150).
82 Tischbirek VerfBlog v. 19.6.2020, https://verfassungsblog.de/stop-racial-profiling/,

zuletzt abgerufen am 10.4.2024.
83 Barczak ZRP 2023, 149 (150).
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Der Stuttgarter Ministerialbeamte Dr. P (P) besucht im Mai 2024 eine dreitägige Länder-
konferenz in seinem Arbeitsbereich in Dortmund. Im Hotel leert er abends beim Aufhängen
seiner Klamotten seine Hosentaschen und legt die darin befindlichen Münzen auf den
Schreibtisch in seinem Hotelzimmer. Reinigungskraft R nimmt am folgenden Morgen an,
Hotelgast P habe ihr die Münzen (insgesamt 3,50 EUR) als Trinkgeld zuwenden wollen.
Tatsächlich ist dies aber nicht der Fall. Für P als „Beuteschwabe“ kommt für das Reinigen
eines Hotelzimmers kein Trinkgeld in Betracht. „Das sei ja wohl im Übernachtungsentgelt
mit drin. Er wolle ja nicht im Dienst verarmen, schließlich finanziere er seinen zwei Kindern
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das Studium“, so P. Er wendet sich an die Rezeption des H-Hotels (H) und fordert sein Geld
zurück.

Bearbeitungsvermerk: Hat P gegen die R und/oder H einen Anspruch auf die 3,50 EUR?

& LÖSUNG

Fraglich ist, ob der P gegen die R und/oder H Ansprüche auf die von R erlangten 3,50 EUR
hat. Dies kommt auf Basis mehrerer Anspruchsgrundlagen in Betracht.

A. ANSPRÜCHE GEGEN DIE R

Zunächst sind gegen die R gerichtete Ansprüche auf die 3,50 EUR zu prüfen. Diese kommen
auf Basis zahlreicher Anspruchsgrundlagen in Betracht.

I. Anspruch auf Herausgabe aus §§ 528 I 1, 812 ff. BGB iVm § 93 II 1 SGB XII

P könnte gegen die R einen Anspruch auf Herausgabe der 3,50 EUR aus §§ 528 I 1, 812 ff.
BGB iVm § 93 II 1 SGB XII haben.

Nach § 528 I 1 BGB kann der Schenker, soweit er nach der Vollziehung der Schenkung
außerstande ist, seinen angemessenen Unterhalt zu bestreiten und die ihm seinen Verwandten,
seinem Ehegatten, seinem Lebenspartner oder seinem früheren Ehegatten oder Lebenspartner
gegenüber gesetzlich obliegende Unterhaltspflicht zu erfüllen, von dem Beschenkten die
Herausgabe des Geschenkes nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerecht-
fertigten Bereicherung fordern.

1. Vollzogene Schenkung infolge Schenkungsvertrag

Demzufolge bedarf es zunächst einer vollzogenen Schenkung auf Basis eines wirksamen
Schenkungsvertrags.

Fraglich ist damit, ob zwischen P und R ein Schenkungsvertrag zustande gekommen ist.

Eine Schenkung ist nach § 516 I BGB jede Zuwendung, durch die jemand aus seinem Ver-
mögen einen anderen bereichert, wenn beide Teile darüber einig sind, dass die Zuwendung
unentgeltlich erfolgt. Aus der Zuwendung müssen objektiv die Entreicherung des Schenkers
und die Bereicherung des Beschenkten, also dessen materiell-rechtliche, dauerhafte und nicht
nur vorübergehende oder formale Vermögensmehrung folgen (BGHZ 157, 178 = NJW 2004,
1382 (1383); BGH NJW 2018, 1475 Rn. 14; Arens JuS 2019, 555 (556)). Zudem müssen die
Parteien sich in Bezug auf die Unentgeltlichkeit der Zuwendung einig sein (BGH NJW 2004,
1382 (1383); 2020, 2396 Rn. 13; BeckOKBGB/Gehrlein, Beck’scher Online-Kommentar
BGB, 70. Ed. 1.5.2024, § 516 Rn. 6). Die Einigung, dh die Willensübereinstimmung über die
Unentgeltlichkeit der Zuwendung muss dabei mindestens konkludent erfolgen (MüKoBGB/
Koch, Münchener Kommentar zum BGB, 9. Aufl. 2023, § 516 Rn. 15).

Daran gemessen ist die Einigung über die Unentgeltlichkeit der Zuwendung problematisch.
Denn zwar kann das Hinlegen von Bargeld in Hotelzimmern ein typisches Anzeichen für ein
Trinkgeld, somit eine sog. Anstandsschenkung iSd § 534 BGB (vgl. BGH NJW 1984, 2939
(2940); MüKoBGB/Koch, 9. Aufl. 2023, § 534 Rn. 4; Grüneberg/Weidenkaff, BGB, 83. Aufl.
2024, BGB § 516 Rn. 9a) sein. Jedoch kommt es hierfür wesentlich auf die örtliche oder
gesellschaftliche Verkehrssitte an (BGH NJW 1984, 2939 (2940); LG Aachen MittBayNot
2018, 238 Rn. 12). So ist es etwa in südeuropäischen Ländern wie beispielsweise Spanien oder
Portugal absolut üblich, in Hotelzimmern beim Verlassen Scheine oder Münzen als Trinkgeld
zu hinterlassen (vgl. zur Situation in Spanien etwa https://praxistipps.focus.de/trinkgeld-in-
spanien-das-ist-ueblich_118028, zuletzt abgerufen am 8.8.2024) und damit als Gast konklu-
dent eine unentgeltliche Zuwendung vorzunehmen und somit als Causa hierfür auch den
Abschluss eines Schenkungsvertrags anzubieten. In Deutschland ist dieses Vorgehen jedoch
trotz Vordringens dieser Sitte derzeit aber noch nicht allgemein üblich (vgl. dazu https://
www.dehoga-bundesverband.de/suche/?id=154&L=0&q=trinkgeld+, zuletzt abgerufen am
8.8.2024). Insofern kann aus liegen gelassenen Münzen des Hotelgastes in Deutschland alleine
noch keine konkludente Willenserklärung dahingehend gefolgert werden, dass dieser eine
unentgeltliche Zuwendung und vorgelagert dazu den Abschluss eines Schenkungsvertrags
anbieten wollte.

Hinweis: Anders wird dies nur dann sein, wenn der Hotelgast die Münzen etwa auf einen Zettel legt
und auf diesen Zettel beispielsweise „Vielen Dank“ oder „Für guten Service“ geschrieben hat.

Schenkung

keine rechtsgeschäftliche
Einigung

Trinkgeldusancen in
Deutschland und Europa
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